
1Ausgegeben: 28. 02. 2018

Gesetz zur Änderung des ADV-
Zusammenarbeitsgesetzes und 

anderer Vorschriften

Der Landtag hat am 28. Februar 2018 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes

Das ADV-Zusammenarbeitsgesetz vom 18. Dezember
1995 (GBl. S. 867), das zuletzt durch Artikel 13 der Ver-
ordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 101) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 15 Absatz 6 werden die Wörter „Im übrigen“
durch die Wörter „Soweit in diesem Gesetz keine ab-
weichende Regelung getroffen wird,“ ersetzt und nach
dem Wort „Zweckverbände“ die Wörter „für kommu-
nale Datenverarbeitung“ eingefügt.

2. Der 4. Abschnitt wird wie folgt gefasst:

                                      „4. Abschnitt

            Beitritt zur Datenzentrale Baden-Württemberg

                                              § 16

                                            Beitritt

    (1) Der Zweckverband Kommunale Informationsver-
arbeitung Baden-Franken, der Zweckverband Kom-
munale Datenverarbeitung Region Stuttgart und der
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Reutlingen-Ulm (Zweckverbände) können gemeinsam
die Trägerschaft an der Datenzentrale als Anstalt des
öffentlichen Rechts zusammen mit dem Land über-
nehmen (Beitritt). Der Beitritt erfolgt durch Verein -
barung einer Änderung der Satzung der Datenzen -
trale (Anstaltssatzung) zwischen dem Land und den
Zweckverbänden. Im Fall eines Beitritts bestehen die
Zweckverbände fort.

    (2) Für die Vereinbarung der Anstaltssatzung bedarf
es übereinstimmender Beschlüsse der Verbandsver-
sammlungen der Zweckverbände sowie eines Be-
schlusses der Landesregierung; § 8 Absatz 1 Nummer 2
bleibt unberührt. Für die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlungen der Zweckverbände nach Satz 1 und die
dadurch erforderliche Änderung der Zweckverbands-
satzungen gilt § 21 Absatz 2 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit.

    (3) Die Anstaltssatzung bedarf der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist zu er-
teilen, wenn die Bildung der Anstalt zulässig und die
Anstaltssatzung den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechend vereinbart ist. Die Genehmigung der An-
staltssatzung ist mit der Anstaltssatzung von der
Rechtsaufsichtsbehörde im Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg bekannt zu machen. § 4 Absatz 4 der
Gemeindeordnung gilt entsprechend.

    (4) Der Beitritt wird mit Inkrafttreten der Anstaltssat-
zung wirksam. Die Anstaltssatzung tritt am Tag nach
der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung
und der Anstaltssatzung in Kraft, sofern in der An-
staltssatzung kein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.“

Artikel 2

Neuerlass des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes

Gesetz über die Zusammenarbeit bei 
der automatisierten Datenverarbeitung 

(ADV-Zusammenarbeitsgesetz – ADVZG)

Vom

Abschnitt 1

Zweckverbände für kommunale Datenverarbeitung

§ 1

Zweckverbände

(1) Der Zweckverband Kommunale Informationsverar-
beitung Baden-Franken, der Zweckverband Kommunale
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Datenverarbeitung Region Stuttgart und der Zweckver-
band Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-
Ulm (Zweckverbände) haben die Aufgabe, ihre Träger-
schaft an der im Folgenden geregelten ITEOS unter Be -
rücksichtigung der Interessen ihrer Zweckverbandsmit-
glieder auszuüben.

(2) Die Zweckverbandsmitglieder können ihre Mitglied-
schaft durch schriftliche Erklärung kündigen. Die Kün-
digung wird frühestens zum Ablauf des Jahres, das auf
das Jahr ihres Zugangs beim Zweckverband folgt, wirk-
sam. Die Zweckverbandssatzung kann bestimmen, dass
mit dem ausscheidenden Zweckverbandsmitglied eine
Auseinandersetzung stattfindet. Sie kann die Auseinan-
dersetzung auf bestimmte Vermögensgegenstände des
Zweckverbands beschränken und bestimmen, dass Vor-
gänge, die länger als fünf Geschäftsjahre vor dem Aus-
scheiden des Zweckverbandsmitglieds liegen, nicht be -
rücksichtigt werden.

(3) Soweit in diesem Gesetz keine abweichende Rege-
lung getroffen wird, gilt für die Zweckverbände das Ge-
setz über kommunale Zusammenarbeit.

Abschnitt 2

ITEOS

§ 2

Rechtsstellung

(1) Die ITEOS ist eine rechtsfähige Anstalt des öffent -
lichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Träger der ITEOS
sind die Zweckverbände und das Land. Die Zweckver-
bände haben durch Vereinbarung der Änderung der Sat-
zung der Datenzentrale Baden-Württemberg (Anstalts-
satzung) mit dem Land die Trägerschaft an der ITEOS
zusammen mit dem Land übernommen.

(2) Die Träger regeln die Rechtsverhältnisse der ITEOS
durch die Anstaltssatzung. Die Anstaltssatzung darf von
den Regelungen dieses Gesetzes nicht abweichen; ergän-
zende Bestimmungen in der Anstaltssatzung sind zuläs-
sig, soweit dieses Gesetz keine abschließenden Regelun-
gen trifft. Die Anstaltssatzung muss Bestimmungen ent-
halten über:

1. die Träger,

2. die Höhe des Stammkapitals,

3. den Anteil der Träger am Stammkapital,

4. die Aufgaben,

5. den Namen und Sitz,

6. die Verfassung und Verwaltung, insbesondere die Zu-
ständigkeit der Organe der Anstalt und deren Ge-
schäftsgang,

7. die Sitz- und Stimmverteilung im Verwaltungsrat,

8. die Zahl der Mitglieder des Vorstands und

9. die Abwicklung im Falle der Auflösung. 

(3) Die ITEOS hat das Recht, Satzungen zu erlassen; Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Satzungen und die Ände-
rung der Anstaltssatzung sind im Staatsanzeiger für
Baden-Württemberg bekannt zu machen und treten am
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, sofern kein spä-
terer Zeitpunkt bestimmt ist; § 4 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung (GemO) gilt entsprechend. Absatz 2 bleibt un-
berührt.

(4) Die Auflösung der ITEOS bedarf der Zustimmung
aller Träger; §§ 6 und 12 Absatz 1 bleiben unberührt.

(5) Die ITEOS hat das Recht, Beamtinnen und Beamte
zu haben.

(6) Die ITEOS übt, soweit sie nicht wirtschaftlich tätig
wird, hoheitliche Tätigkeiten aus.

(7) Die ITEOS führt ein Dienstsiegel mit dem kleinen
Landeswappen.

(8) Bekanntmachungen der ITEOS erfolgen im Staatsan-
zeiger für Baden-Württemberg.

§ 3

Aufgaben

(1) Die ITEOS beschafft, entwickelt und betreibt Ver-
fahren der automatisierten Datenverarbeitung für kom-
munale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und
deren Unternehmen im Land. Der Betrieb nach Satz 1
umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung,
die Wartung und die Pflege von Anlagen und Program-
men sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Die
ITEOS erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen
der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schu-
lungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten
Datenverarbeitung für die in Satz 1 genannten Stellen.
Eine Pflicht zur Nutzung der Leistungen der ITEOS be-
steht nicht.

(2) Die ITEOS ist befugt, Leistungen nach Absatz 1 für

1. Dienststellen des Landes und

2. nicht in Absatz 1 Satz 1 genannte, der Aufsicht des
Landes unterstehende juristische Personen des öffent-
lichen Rechts

zu erbringen. Sie ist ferner befugt, Leistungen nach Ab-
satz 1 für Dritte, auch außerhalb des Landes, zu erbringen,
sofern dies für die Aufgabenerfüllung nach Absatz 1 för-
derlich ist und diese Leistungen im Vergleich zu den in
Absatz 1 und in Satz 1 genannten Leistungen eine unter-
geordnete Rolle spielen.
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§ 4

Organe

Organe der ITEOS sind der Verwaltungsrat und der Vor-
stand.

§ 5

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus Vertreterinnen und
Vertretern der Träger und der kommunalen Landesver-
bände. Verwaltungsratsmitglieder können nicht sein:

1. Bedienstete der ITEOS,

2. leitende Bedienstete von juristischen Personen oder
sonstigen Organisationen des öffentlichen oder priva-
ten Rechts, an denen die ITEOS mit mehr als 50 Pro-
zent beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht
genügt und

3. Bedienstete der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittel-
bar mit Aufgaben der Aufsicht über die ITEOS befasst
sind. 

(2) Die Träger und die kommunalen Landesverbände 
bestellen ihre jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder und
deren jeweilige Stellvertretung für eine Amtszeit von
fünf Jahren, längstens jedoch für die Dauer ihres Haupt-
amts. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied oder dessen
Stellvertretung vor Ablauf der Amtszeit aus, wird für
den Rest der Amtszeit ein neues Verwaltungsratsmit-
glied oder eine neue Stellvertretung bestellt. Der Ver-
waltungsrat wählt aus seiner Mitte eine Verwaltungsrats-
vorsitzende oder einen Verwaltungsratsvorsitzenden und
deren oder dessen Stellvertretungen. Die oder der Ver-
waltungsratsvorsitzende muss ein von den Trägern be-
stelltes Verwaltungsratsmitglied sein; gleiches gilt für
deren oder dessen Stellvertretungen. Mit Ausnahme der
Vertreterinnen und Vertreter des Landes sind die Ver-
waltungsratsmitglieder ehrenamtlich tätig.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämt -
liche Verwaltungsratsmitglieder ordnungsgemäß geladen
sind und mindestens jeweils die Hälfte der Verwaltungs-
ratsmitglieder jedes Trägers, darunter die oder der Ver-
waltungsratsvorsitzende, anwesend oder in Person der
Stellvertretung nach Absatz 2 vertreten ist. Auf den Ver-
waltungsrat und die Verwaltungsratsvorsitzende oder
den Verwaltungsratsvorsitzenden finden § 34 Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Halbsatz 1 und Absatz 3 sowie § 43 Ab-
satz 2 bis 4 GemO entsprechende Anwendung. Die Sit-
zungen des Verwaltungsrats sind nichtöffentlich.

(4) Durch die Anstaltssatzung können beschließende
Ausschüsse des Verwaltungsrats gebildet und ihnen be-
stimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung
übertragen werden. Durch Beschluss kann der Verwal-
tungsrat einzelne Angelegenheiten auf bestehende be-

schließende Ausschüsse übertragen oder für ihre Erle -
digung beschließende Ausschüsse bilden. Auf be-
schließende Ausschüsse kann die Beschlussfassung über
Angelegenheiten nach § 6 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3
Nummer 1 bis 6, 8 bis 10, 12 und 14 nicht übertragen
werden. Die beschließenden Ausschüsse bestehen aus
der oder dem Ausschussvorsitzenden und mindestens
vier weiteren Mitgliedern. Der Verwaltungsrat bestimmt
die Ausschussvorsitzende oder den Ausschussvorsitzen-
den und die weiteren Mitglieder sowie die jeweilige
Stellvertretung widerruflich aus seiner Mitte; die Beset-
zung soll das Stimmenverhältnis der Träger im Verwal-
tungsrat abbilden. In die beschließenden Ausschüsse
können durch den Verwaltungsrat Dritte widerruflich als
beratende Mitglieder berufen werden; ihre Zahl darf die
der dem Verwaltungsrat angehörenden Mitglieder je-
weils nicht erreichen. Die in Satz 6 genannten beraten-
den Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Die für den Ge-
schäftsgang des Verwaltungsrats geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendung.

(5) Durch Beschluss kann der Verwaltungsrat zur Vorbe-
ratung seiner Verhandlungen oder einzelner Verhand-
lungsgegenstände beratende Ausschüsse bilden. Die be-
ratenden Ausschüsse bestehen aus der oder dem Aus-
schussvorsitzenden und mindestens vier weiteren Mit-
gliedern. Der Verwaltungsrat bestimmt die Ausschuss -
vorsitzende oder den Ausschussvorsitzenden und die
weiteren Mitglieder sowie die jeweilige Stellvertretung
widerruflich aus seiner Mitte. In die beratenden Aus-
schüsse können durch den Verwaltungsrat Dritte wider-
ruflich als Mitglieder berufen werden; ihre Zahl darf die
der dem Verwaltungsrat angehörenden Mitglieder je-
weils nicht erreichen. Die in Satz 4 genannten Mitglieder
sind ehrenamtlich tätig. Die für den Geschäftsgang 
des Verwaltungsrats geltenden Vorschriften finden ent -
sprechende Anwendung.

§ 6

Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet über die ihm durch
Gesetz oder Anstaltssatzung zugewiesenen Angelegen-
heiten. Er ist zuständig für die Ernennung von Beamtin-
nen und Beamten ab Besoldungsgruppe A16 und Be -
soldungsordnung B sowie für den Abschluss und die Be-
endigung außertariflicher Verträge. Der Verwaltungsrat
überwacht ferner die Geschäftsführung des Vorstands
und beschließt über die grundsätzlichen Angelegenhei-
ten der ITEOS, insbesondere über

1. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des
Vorstands,

2. den Erlass von Satzungen nach § 2 Absatz 3,

3. Maßnahmen und Rechtsgeschäfte nach § 10 Absatz 1,
auch in Verbindung mit Absatz 5,
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4. Maßnahmen und Rechtsgeschäfte nach § 10 Absatz 2
bis 4, auch in Verbindung mit Absatz 5,

5. die Bildung von Ausschüssen nach § 5 Absatz 4 und
5 und sonstigen beratenden Gremien,

6. die Grundsätze der Wirtschaftsführung und der Auf-
gabenerfüllung der ITEOS,

7. die Bestellung von Abschlussprüfern,

8. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Fi-
nanzplans,

9. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlas -
tung des Vorstands, Kreditaufnahmen, die Über -
nahme von Bürgschaften, Garantien zugunsten Drit-
ter sowie vergleichbaren Verpflichtungen,

10. die Ergebnisverwendung,

11. andere Angelegenheiten, soweit sie über den Einzel-
fall hinaus für die ITEOS besondere Bedeutung
haben,

12. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vor-
stands,

13. die nach der Geschäftsordnung des Vorstands dem
Verwaltungsrat vorzulegenden Angelegenheiten und

14. die Auflösung der ITEOS.

(2) Über Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 3 und 14 beschließt der Verwaltungsrat mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der
Mitglieder eines jeden Trägers. Im Übrigen beschließt
der Verwaltungsrat mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der oder des Verwaltungsratsvorsitzenden und im Fall
der Verhinderung die Stimme der Stellvertretung.

§ 7

Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die ITEOS in eigener Verantwor-
tung, soweit nicht gesetzlich oder durch die Anstaltssat-
zung etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand besteht
aus mindestens zwei Personen, die vom Verwaltungsrat
auf höchstens sechs Jahre bestellt werden; wiederholte
Bestellungen sind zulässig. Für die Dauer ihrer Bestel-
lung können die Mitglieder des Vorstands privatrechtlich
angestellt oder in ein Beamtenverhältnis auf Zeit mit
einer Amtszeit von sechs Jahren berufen werden. Die
Mitglieder des Vorstands vertreten einzeln oder gemein-
sam nach den Regelungen der Anstaltssatzung die
ITEOS nach außen. Der Vorstand kann allgemein oder
in einzelnen Angelegenheiten Vollmacht erteilen. Der
Vorstand hat sich eine Geschäftsordnung zu geben.

(2) Die oder der Vorsitzende des Vorstands ist Vorge-
setzte oder Vorgesetzter der Bediensteten der ITEOS mit
Ausnahme der weiteren Mitglieder des Vorstands. Die

oder der Vorsitzende des Vorstands ist Dienstvorgesetzte
oder Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der
Beamtinnen und Beamten der ITEOS mit Ausnahme der
beamteten Mitglieder des Vorstands. Ist die oder der
Vorsitzende des Vorstands keine Beamtin oder kein Be-
amter, überträgt der Verwaltungsrat die Aufgaben der
oder des Dienstvorgesetzten und der obersten Dienst-
behörde für die Beamtinnen und Beamten der ITEOS
einem anderen Mitglied des Vorstands, das Beamtin
oder Beamter ist, anderenfalls einer leitenden Beamtin
oder einem leitenden Beamten der ITEOS. Für die beam-
teten Mitglieder des Vorstands und für die Beamtin oder
den Beamten, der oder dem die Aufgaben nach Satz 3
übertragen wurden, nimmt die Aufgaben der oder des
Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehörde die
oder der Verwaltungsratsvorsitzende wahr. Ist die oder
der Verwaltungsratsvorsitzende keine Beamtin oder kein
Beamter, überträgt der Verwaltungsrat die Aufgaben der
oder des Dienstvorgesetzten und der obersten Dienst-
behörde für die beamteten Mitglieder des Vorstands und
für die Beamtin oder den Beamten, der oder dem die
Aufgaben nach Satz 3 übertragen wurden, auf ein Mit-
glied des Verwaltungsrats, das Beamtin oder Beamter
ist.

§ 8

Haftung

(1) Die Träger sind entsprechend ihrer Anteile am
Stammkapital verpflichtet, die ITEOS mit den zur Auf-
gabenerfüllung notwendigen finanziellen Mitteln auszu-
statten und für die Dauer ihres Bestehens funktionsfähig
zu erhalten. Die ITEOS haftet für ihre Verbindlichkeiten
mit ihrem gesamten Vermögen. Eine Haftung der Träger
für Verbindlichkeiten der ITEOS Dritten gegenüber be-
steht nicht.

(2) Soweit die Unternehmereigenschaft der ITEOS im
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union nicht ausgeschlos-
sen werden kann, ist die ITEOS verpflichtet, zu vermei-
den, dass ihr aus der Anstaltslast nach Absatz 1 Satz 1
Vorteile im Wettbewerb entstehen.

§ 9

Wirtschaftsführung, Finanzierung, 
Prüfungsbehörden

(1) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen
gelten die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs sinn-
gemäß, sofern nicht die Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs bereits unmittelbar oder weitergehende gesetz -
liche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen. In sinngemäßer Anwendung
der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ist für jedes
Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und der
Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zu-
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grunde zu legen. § 77 Absatz 1 und 2, § 78 Absatz 3 und 4
sowie § 87 GemO gelten entsprechend. Der Jahresab-
schluss und der Lagebericht werden in entsprechender
Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des
Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften auf-
gestellt und geprüft.

(2) Der Beschluss über die Feststellung des Jahresab-
schlusses zusammen mit dessen Ergebnis, das Ergebnis
der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
sowie die beschlossene Verwendung des Jahresüber-
schusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags sind
im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg bekannt zu
machen. Der Wirtschaftsplan, die Finanzplanung, der
Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbe-
richt sind an die Träger und an den Rechnungshof zu
übersenden.

(3) Die ITEOS deckt ihre Kosten aus Entgelten für ihre
Leistungen. Sie kann Benutzungsgebühren nach dem
Kommunalabgabengesetz erheben. Ein Benutzungsver-
hältnis mit der ITEOS kann öffentlich-rechtlich oder pri-
vatrechtlich begründet werden.

(4) Die überörtliche Prüfung der ITEOS erfolgt in ent-
sprechender Anwendung des § 114 GemO durch die Ge-
meindeprüfungsanstalt. Dem Rechnungshof wird das
Recht zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschafts-
führung der ITEOS eingeräumt. Die Prüfungsbehörden
haben das Recht, sich zur Klärung von Fragen, die bei
der Prüfung auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu
diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und Schriften der
ITEOS einzusehen.

§ 10

Wirtschaftliche Unternehmen

(1) Die ITEOS darf ungeachtet der Rechtsform wirt-
schaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen, er-
weitern oder sich daran mittelbar oder unmittelbar be -
teiligen, wenn diese ausschließlich Tätigkeiten nach Art
und Umfang des § 3 ausüben. § 102 Absatz 1 Nummer 2
und Absatz 3, §§ 103, 103 a, 105 mit Ausnahme von Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe b und Absatz 3 Halbsatz 2,
§ 105 a mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
§ 106 und § 106 b GemO mit Ausnahme von Absatz 1
Satz 2 gelten entsprechend.

(2) Die oder der Vorsitzende des Vorstands vertritt die
ITEOS in der Gesellschafterversammlung oder in dem
entsprechenden Organ der Unternehmen in einer Rechts-
form des privaten Rechts, an denen die ITEOS beteiligt
ist; sie oder er kann eine Bedienstete oder einen Bedien-
steten der ITEOS einschließlich der weiteren Vorstands-
mitglieder mit der Vertretung beauftragen. Der Verwal-
tungsrat kann weitere Vertreterinnen und Vertreter ent-
senden und deren Entsendung zurücknehmen. Der Ver-
waltungsrat kann den Vertreterinnen und Vertretern nach
Satz 1 und 2 Weisungen erteilen.

(3) Über eine Entsendung oder Abberufung von Vertre-
terinnen und Vertretern in den Aufsichtsrat oder ein ent-
sprechendes Überwachungsorgan eines Unternehmens in
einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die
ITEOS beteiligt ist, entscheidet der Verwaltungsrat. Die
von der ITEOS entsandten oder auf ihren Vorschlag ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter nach Satz 1 haben
bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen der
ITEOS zu berücksichtigen.

(4) Werden Vertreterinnen oder Vertreter der ITEOS aus
ihrer Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens haft-
bar gemacht, hat ihnen die ITEOS den Schaden zu erset-
zen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt haben. In jedem Fall ist die ITEOS
schadensersatzpflichtig, wenn ihre Vertreterinnen oder
Vertreter nach Weisung gehandelt haben.

(5) Absatz 1 bis 4 gilt auch für die am Tag vor Inkrafttre-
ten der Anstaltssatzung bestehenden Unternehmen und
Beteiligungen der Datenzentrale Baden-Württemberg
und der Zweckverbände.

§ 11

Aufsicht

(1) Rechtsaufsichtsbehörde ist das Innenministerium. 
§§ 118 und 120 bis 127 GemO gelten entsprechend.

(2) Beschlüsse des Verwaltungsrats nach § 6 Absatz 1
Satz 3 Nummer 2, 3 und 8 sowie Änderungen der An-
staltssatzung sind der Rechtsaufsichtsbehörde unter
Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen vorzulegen.

§ 12

Auflösung, Ausscheiden

(1) Die Auflösung der ITEOS bedarf der Genehmigung
durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist
zu erteilen, wenn die Auflösung der ITEOS den gesetz -
lichen Vorschriften entsprechend beschlossen ist. Die
Genehmigung der Auflösung ist mit den Auflösungsbe-
schlüssen von der Rechtsaufsichtsbehörde im Staatsan-
zeiger für Baden-Württemberg bekannt zu machen. Die
Auflösung wird am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung der Genehmigung und der Auflösungsbe-
schlüsse wirksam, sofern in den Auflösungsbeschlüssen
kein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Im Falle der Auflö-
sung fällt ein nach Beendigung der Abwicklung verblei-
bender Überschuss den Beteiligten entsprechend der Be-
teiligung am Stammkapital zu. Die ITEOS gilt nach ihrer
Auflösung als fortbestehend, solange und soweit der
Zweck der Abwicklung es erfordert. 

(2) Treten so viele Gemeinden aus den Zweckverbänden
aus, dass die Gesamtsumme der Einwohner der verblei-
benden Zweckverbandsmitglieder, die Gemeinden sind,
im Vergleich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der An-
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staltssatzung um 50 Prozent oder mehr sinkt, kann das
Land ohne Zustimmung der übrigen Träger als Träger
der ITEOS ausscheiden. Die Entscheidung über das Aus-
scheiden nach Satz 1 bedarf eines Beschlusses der Lan-
desregierung. Macht das Land von seinem Recht nach
Satz 1 Gebrauch, können die übrigen Träger anstelle des
Ausscheidens des Landes die Auflösung der ITEOS nach
Absatz 1 verlangen; in diesem Fall findet § 6 keine An-
wendung.

(3) Die Auflösung eines oder mehrerer der Zweckver-
bände ist nur zulässig, wenn dieser oder diese als Träger
der ITEOS ausgeschieden sind und die nachfolgende
Vermögensauseinandersetzung vereinbart ist.

Abschnitt 3

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 13

Übergangspersonalrat, Dienstvereinbarungen

(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anstaltssatzung
wird bei der ITEOS ein Übergangspersonalrat gebildet.
Diesem gehören die Beschäftigten der ITEOS an, die am
Tag vor Inkrafttreten der Anstaltssatzung

1. Mitglied des Personalrats bei der Datenzentrale
Baden-Württemberg oder

2. Mitglied der Personalräte bei den Zweckverbänden
waren.

Die Ersatzmitglieder der Personalräte nach Satz 2 wer-
den Ersatzmitglieder des Übergangspersonalrats jeweils
für die Mitglieder, für die sie bei den Personalräten der
Datenzentrale Baden-Württemberg oder den Zweckver-
bänden Ersatzmitglieder waren.

(2) Die Amtszeit des Übergangspersonalrats endet mit
der Neuwahl des Personalrats, spätestens mit Ablauf
eines Jahres von dem Tag des Inkrafttretens der An-
staltssatzung an gerechnet.

(3) Für den Übergangspersonalrat gelten die Regelungen
des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) für Per-
sonalräte entsprechend. § 19 LPVG gilt mit der Maß -
gabe, dass das lebensälteste Mitglied des Übergangsper-
sonalrats die Aufgaben des Wahlvorstands wahrnimmt.

(4) Nach § 85 LPVG zulässige Dienstvereinbarungen der
Datenzentrale Baden-Württemberg gelten nach Inkraft-
treten der Anstaltssatzung als Dienstvereinbarung für die
ITEOS fort. Besteht in einem der beitretenden Zweckver-
bände am Tag vor dem Inkrafttreten der Anstaltssatzung
eine Dienstvereinbarung über einen nach § 85 LPVG
zulässigen Regelungsgegenstand, für welchen in der Da-
tenzentrale Baden-Württemberg keine Dienstvereinba-
rung geschlossen worden ist, gilt diese für die ITEOS
fort; bestehen mehrere solcher Dienstvereinbarungen,
geht diejenige vor, welche für die meisten Beschäftigten

galt. Die Fortgeltung einer Dienstvereinbarung nach Satz 1
und 2 endet mit dem Abschluss einer ersetzenden
Dienstvereinbarung; sie endet spätestens mit Ablauf der
Amtszeit des Übergangspersonalrats.

§ 14

Übergangs-Jugend- und Auszubildendenvertretung

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anstaltssatzung wird
bei der ITEOS eine Übergangs-Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung gebildet. Dieser gehören die Beschäf-
tigten der ITEOS an, die am Tag vor Inkrafttreten der
Anstaltssatzung

1. Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung
bei der Datenzentrale Baden-Württemberg oder 

2. Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretun-
gen bei den Zweckverbänden waren. 

§ 13 Absatz 1 Satz 3 sowie Absatz 2 und 3 gilt ent -
sprechend.

§ 15

Absehen von der Zusage der Umzugskostenvergütung 
in besonderen Härtefällen

(1) Bei einer durch den Vollzug dieses Gesetzes veran-
lassten Versetzung an einen anderen Dienstort ist auf
Antrag von der Zusage der Umzugskostenvergütung ab-
zusehen, wenn im Zeitpunkt der Versetzung

1. die Beamtin oder der Beamte

    a)  das 61. Lebensjahr, im Falle einer Schwerbehin -
derung im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch das 58. Lebensjahr, voll-
endet hat oder

    b)  einen Grad der Schädigungsfolgen von mindestens
50 hat oder

    c)  durch eine schwere Erkrankung, die voraussicht-
lich länger als ein Jahr andauern wird, am Umzug
gehindert ist,

2. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin
oder der Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz oder ein beim Familienzuschlag nach
dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg
berücksichtigungsfähiges Kind, mit dem die Beamtin
oder der Beamte in häuslicher Gemeinschaft lebt, vor-
aussichtlich länger als ein Jahr schwer erkrankt oder
wegen dauernder Pflegebedürftigkeit in einem Betreu-
ungsangebot lebt, das vom neuen Dienstort mindes -
tens doppelt so weit entfernt ist wie vom bisherigen
Dienst- oder Wohnort oder

3. die Beamtin oder der Beamte in einer eigenen Woh-
nung wohnt. Eine eigene Wohnung ist eine Wohnung,
die im Eigentum der Beamtin oder des Beamten steht.
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Als eigene Wohnung gilt auch die Wohnung, die im
Eigentum der Ehegattin oder des Ehegatten, der Le-
benspartnerin oder des Lebenspartners nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz steht, mit dem oder der die
Beamtin oder der Beamte in häuslicher Gemeinschaft
lebt.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Zusage
der Umzugskostenvergütung nach dem Landesumzugs-
kostengesetz ausgeschlossen ist, weil die zu versetzende
Person bereits am neuen Dienstort oder in dessen Ein-
zugsgebiet wohnt.

(3) Bei einem Absehen von der Zusage der Umzugskos -
tenvergütung ist der versetzten Person schriftlich mitzu-
teilen, aus welchem Grund und gegebenenfalls mit wel-
cher zeitlichen Befristung die Erstattungszusage unter-
bleibt.

(4) Von der Zusage der Umzugskostenvergütung wird
im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a bis zur
Versetzung oder bis zum Eintritt in den Ruhestand, im
Übrigen für die Dauer von bis zu einem Jahr ab dem
Zeitpunkt der Versetzung abgesehen. Hat die versetzte
Person im Zeitpunkt des Ablaufs der Jahresfrist das in
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a genannte Lebensjahr
vollendet, gilt Satz 1 Halbsatz 1 entsprechend. Eine mit
der Versetzung oder Übernahme bereits erteilte Erstat-
tungszusage kann bei Vorliegen der Voraussetzungen
des Absatzes 1 auf Antrag widerrufen werden.

(5) Für die Zeit, in der nach Absatz 4 von der Zusage der
Umzugskostenvergütung abgesehen wird, besteht nach
Maßgabe der Landestrennungsgeldverordnung ein An-
spruch auf Trennungsgeld. Das Absehen von der Zusage
der Umzugskostenvergütung ist spätestens innerhalb
eines Monats nach Zustellung der Versetzungsverfügung
schriftlich bei der Behörde zu beantragen, die über die
Erstattungszusage zu entscheiden hat. Dem Antrag sind
Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen des
Absatzes 1 beizufügen.

(6) Die versetzte Person ist verpflichtet, den Wegfall der
Voraussetzungen des Absatzes 1 unverzüglich der für
die Zusage der Umzugskostenvergütung zuständigen
Behörde anzuzeigen; sie ist berechtigt, trotz Fortbe -
stehens der Voraussetzungen die Zusage der Umzugs -
kos tenvergütung zu beantragen.

(7) Über die Zusage der Umzugskostenvergütung ist in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und c
sowie Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt des Wegfalls der
dort genannten Voraussetzungen, spätestens jedoch zum
Zeitpunkt des Ablaufs der Jahresfrist von Amts wegen
nach den allgemeinen Vorschriften des Landesumzugs-
kostengesetzes zu entscheiden.

(8) Bei Tarifbeschäftigten ist entsprechend zu verfahren.

§ 16

Konstituierung des Verwaltungsrats

Der bis zur Konstituierung des Verwaltungsrats amtie-
rende Verwaltungsratsvorsitzende der Datenzentrale
Baden-Württemberg lädt die Mitglieder des Verwal-
tungsrats zur konstituierenden Sitzung des Verwaltungs-
rats ein, die spätestens sechs Arbeitstage nach Inkrafttre-
ten der Anstaltssatzung stattfinden soll. Er leitet die kon-
stituierende Sitzung, bis der Verwaltungsrat aus seiner
Mitte ein Mitglied des Verwaltungsrats bestellt hat, das
die Durchführung der vorgeschriebenen Wahlen leitet.
Mit der Konstituierung des Verwaltungsrats tritt der Ver-
waltungsrat an die Stelle des Verwaltungsrats der Daten-
zentrale Baden Württemberg; die Ausschüsse des Ver-
waltungsrats der Datenzentrale Baden-Württemberg sind
aufgelöst. Zugleich endet die Tätigkeit der Mitglieder
des Verwaltungsrats der Datenzentrale Baden-Württem-
berg.

§ 17

Bestellung des Vorstands

Mit der Bestellung des Vorstands tritt dieser an die Stelle
des Vorstands der Datenzentrale Baden-Württemberg.

§ 18

Gesamtrechtsnachfolge kraft Gesetzes

Die Anteile der Zweckverbände am Stammkapital der
ITEOS werden nach Maßgabe von Satz 2 und 3 erbracht.
Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anstaltssatzung geht
das in diesem Zeitpunkt vorhandene gesamte jeweilige
Vermögen der Zweckverbände unter Begründung ihrer
Trägerschaft an der ITEOS unmittelbar im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge kraft Gesetzes auf die ITEOS über;
hiervon unberührt bleiben die Zweckverbandsmitglied-
schaften und die originär damit zusammenhängenden
Rechtsverhältnisse. Zusätzlich können die Zweckverbän-
de ihren Anteil am Stammkapital durch Zahlung eines
Geldbetrags erbringen.

§ 19

Aufgabenübergang

Mit Inkrafttreten der Anstaltssatzung gehen die Aufga-
ben des § 15 Absatz 2 des ADV-Zusammenarbeitsgeset-
zes vom 18. Dezember 1995 in der am Tag vor Inkraft-
treten der Anstaltssatzung geltenden Fassung von den
Zweckverbänden auf die ITEOS über.
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§ 20

Übernahme von Beamtinnen und Beamten

Zum Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge nach § 18
Satz 2 werden die am Tag vor Inkrafttreten der Anstalts-
satzung vorhandenen Beamtinnen und Beamten der
Zweckverbände in den Dienst der ITEOS übernommen.
Abweichend von § 30 Absatz 3 in Verbindung mit Ab-
satz 2 des Landesbeamtengesetzes (LBG) werden die am
Tag vor Inkrafttreten der Anstaltssatzung vorhandenen
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger der Zweckverbände zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Anstaltssatzung von der ITEOS übernommen. Satz 2
gilt in Abweichung von § 30 Absatz 4 in Verbindung mit
Absatz 3 und 2 LBG für die am Tag vor Inkrafttreten der
Anstaltssatzung bei den Zweckverbänden vorhandenen
Anspruchsinhaberinnen und Anspruchsinhaber auf Alters-
und Hinterbliebenengeld nach dem Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Baden-Württemberg entsprechend.

§ 21

Übergang Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie Auszubildende

(1) Im Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge nach § 18
Satz 2 gehen die Arbeitsverhältnisse der bei den Zweck-
verbänden beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie die Berufsausbildungsverhältnisse der bei
den Zweckverbänden zur Berufsausbildung Beschäftig-
ten (Auszubildende) mit allen Rechten und Pflichten auf
die ITEOS über. Die ITEOS tritt anstelle der Zweckver-
bände als Arbeitgeberin sowie Ausbildende in die be -
stehenden Arbeits- und Berufsausbildungsverhältnisse
ein. Die Beschäftigungszeit und die Dienstzeit der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubilden-
den werden durch den Wechsel des Arbeitgebers sowie
des Ausbildenden nicht unterbrochen.

(2) Die Kündigung eines Arbeits- oder Berufsausbil-
dungsverhältnisses durch einen Zweckverband oder die
ITEOS wegen des Übergangs nach Absatz 1 ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung eines Arbeits- oder Be-
rufsausbildungsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt
unberührt. 

(3) § 613 a Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs findet im Hinblick auf die Rechtsnormen der
bei einem Zweckverband geltenden Tarifverträge ent-
sprechende Anwendung, sofern diese bei der ITEOS
nicht bereits kollektivrechtlich fortgelten.

(4) Ein Recht zum Widerspruch gegen den Übergang 
eines Arbeits- oder Berufsausbildungsverhältnisses nach
Absatz 1 besteht nicht.

§ 22

Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer

Im Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge nach § 18 Satz 2
gehen Dienstverhältnisse der Zweckverbände, die keine
Beamten-, Arbeits- oder Berufsausbildungsverhältnisse
sind, von den Zweckverbänden auf die ITEOS über.

Artikel 3

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg vom 9. No-
vember 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GBl. S. 645)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Besoldungsgruppe B 2 wird die Amtsbezeichnung
„Direktor bei der Datenzentrale Baden-Württemberg“
mit Funktionszusatz gestrichen.

2. In Besoldungsgruppe B 3 wird nach der Amtsbezeich-
nung „Abteilungspräsident“ mit Funktionszusatz die
Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz 

    „Direktor der ITEOS
    als weiteres Mitglied des Vorstands“

    eingefügt.

3. In Besoldungsgruppe B 4 wird die Amtsbezeichnung
„Leitender Direktor der Datenzentrale Baden-Würt-
temberg“ mit Funktionszusatz gestrichen.

4. In Besoldungsgruppe B 6 wird nach der Amtsbezeich-
nung „Landespolizeipräsident“ die Amtsbezeichnung
mit Funktionszusatz 

    „Leitender Direktor der ITEOS
    als Vorsitzender des Vorstands“

    eingefügt. 

Artikel 4

Änderung des E-Government-Gesetzes 
Baden-Württemberg

Das E-Government-Gesetz Baden-Württemberg vom 
17. Dezember 2015 (GBl. S. 1191) wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 22 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Datenzen-
trale Baden-Württemberg“ durch das Wort „ITEOS“
ersetzt.
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2. § 23 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „ , Zusam-
menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung
und die Datenzentrale Baden-Württemberg“ durch
die Wörter „und der ITEOS“ ersetzt.

    b)  Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

        aa) In Nummer 3 wird das Komma durch das Wort
„und“ ersetzt.

        bb) Die Nummer 4 wird aufgehoben.

        cc) In Nummer 5 werden die Wörter „Datenzen -
trale Baden-Württemberg“ durch das Wort
„ITEOS“ ersetzt.

        dd) Die Nummer 5 wird zu Nummer 4.

    c)  In Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „ , der Zu-
sammenschlüsse für kommunale Datenverarbei-
tung und der Datenzentrale Baden-Württemberg“
durch die Wörter „und der ITEOS“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des Landesbeamtengesetzes

In Buchstabe D des Anhangs (Ämter mit leitender Funk-
tion) des Landesbeamtengesetzes vom 9. November
2010 (GBl. S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 21. November 2017 (GBl. S. 597, 605)
geändert worden ist, werden die Wörter „Datenzentrale
Baden-Württemberg“ durch das Wort „ITEOS“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Chancengleichheitsgesetzes

In § 3 Absatz 2 und § 27 Absatz 3 des Chancengleich-
heitsgesetzes in der Fassung vom 23. Februar 2016
(GBl. S. 108) werden die Wörter „Datenzentrale Baden-
Württemberg“ durch das Wort „ITEOS“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung des Gesetzes über den Kommunalen 
Versorgungsverband Baden-Württemberg

In § 4 Nummer 12 des Gesetzes über den Kommunalen
Versorgungsverband Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 16. April 1996 (GBl. S. 394), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl.
2016 S. 1, 2) geändert worden ist, werden die Wörter
„Datenzentrale Baden-Württemberg“ durch das Wort
„ITEOS“ ersetzt.

Artikel 8

Änderung der Gemeindeordnung

§ 114 a Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 7 der
Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100)
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Die Prüfung ist von der ITEOS und ihren Unternehmen
für die von ihnen angebotenen Programme, sonst von der
Gemeinde, die das Programm einsetzt, zu veranlassen.“

Artikel 9

Änderung der Verordnung zur elektronischen 
Datenübermittlung zwischen der Steuerverwaltung 

und den Gemeinden bei der Gewerbesteuer 
und der Grundsteuer

In § 2 Absatz 1 Satz 1 und 3 der Verordnung zur elektro-
nischen Datenübermittlung zwischen der Steuerverwal-
tung und den Gemeinden bei der Gewerbesteuer und der
Grundsteuer vom 24. August 2015 (GBl. S. 878), die
durch Artikel 111 der Verordnung vom 23. Februar 2017
(GBl. S. 99, 112) geändert worden ist, werden jeweils die
Wörter „Datenzentrale Baden-Württemberg“ durch das
Wort „ITEOS“ ersetzt.

Artikel 10

Änderung der Meldeverordnung

Die Meldeverordnung vom 28. September 2015 (GBl. 
S. 853), die durch Verordnung vom 10. März 2016 (GBl.
S. 223) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

    a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

        „Für Meldebehörden, die die ITEOS mit der auto-
matisierten Verarbeitung der Einwohnerdaten beauf-
tragt haben, nimmt die ITEOS die in Absatz 1 be-
schriebene Aufgabe einer Vermittlungsstelle wahr.“

    b)  In Satz 2 wird die Angabe „Der KDRS“ durch die
Wörter „Die ITEOS“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

        aa) In Satz 1 wird die Angabe „Der KDRS“ durch
die Wörter „Die ITEOS“ ersetzt.

        bb) In Satz 3 wird die Angabe „des KDRS“ durch
die Wörter „der ITEOS“ ersetzt.
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    b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

        aa) In Satz 1 wird die Angabe „Der KDRS“ durch
die Wörter „Die ITEOS“ ersetzt.

        bb) In Satz 2 werden die Angabe „dem KDRS“
durch die Wörter „der ITEOS“ und die Angabe
„vom KDRS“ durch die Wörter „von der
ITEOS“ ersetzt.

3. In § 19 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „vom
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Baden-Franken (KIVBF)“ durch die Wörter „von der
ITEOS“ ersetzt.

Artikel 11

Änderung der Wohngeld-Datenabgleichsverordnung

In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Wohngeld-Datenabgleichsver-
ordnung vom 21. Mai 2007 (GBl. S. 250) werden die
Wörter „Kommunale Informationsverarbeitung Baden-
Franken mit Sitz in Karlsruhe“ durch die Wörter „ITEOS
mit Sitz in Stuttgart“ ersetzt.

Artikel 12

Schlussbestimmung

Vereinbaren der Zweckverband Kommunale Informa -
tionsverarbeitung Baden-Franken, der Zweckverband
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart und der
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Reutlingen-Ulm, sich nach §§ 20 a bis 20 c des Gesetzes
über kommunale Zusammenarbeit zu einem neuen
Zweckverband zu vereinigen, ist in der Vereinbarung
festzulegen, wer die Rechte der oder des Verbandsvorsit-
zenden des neuen Zweckverbands bis zur erstmaligen,
innerhalb eines Jahres nach Entstehung des neuen
Zweckverbands durchzuführenden Wahl einer oder eines
Verbandsvorsitzenden durch die Verbandsversammlung
wahrnimmt. Entsprechendes gilt für die Wahl der Stell-
vertretungen der oder des Verbandsvorsitzenden des
neuen Zweckverbands.

Artikel 13

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 2 bis 11 treten an dem Tag in Kraft, an dem
die Anstaltssatzung nach Artikel 1 Nummer 2 (§ 16 Ab-
satz 4 Satz 2) in Kraft tritt. Gleichzeitig tritt das ADV-
Zusammenarbeitsgesetz vom 18. Dezember 1995 (GBl.
S. 867), das zuletzt durch Artikel 1 geändert worden ist,
außer Kraft.

(3) Das Innenministerium gibt den Tag des Inkrafttretens
und des Außerkrafttretens nach Absatz 2 im Gesetzblatt
bekannt.

(4) Artikel 12 tritt am 2. Juli 2019 außer Kraft.
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